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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1987

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Ein Rechtsanwaltsanwärter, der die Bearbeitung derselben Rechtssache seines ausbildenden Rechtsanwalts

übernimmt, mit welcher er - als vormaliger Beamter einer Gebietskörperschaft - auf Seiten des nunmehrigen

Prozeßgegners befaßt war, verletzt nachwirkende Treuep9ichten, erweckt den Anschein einer Interessenskollision und

macht sich eines Verstoßes gegen das Ansehen des Berufsstandes (nicht auch einer Berufsp9ichtenverletzung)

schuldig.
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